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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1958

Norm

ABGB §93 A

Rechtssatz

Auch dem Ehemann, der die Gattin verläßt und aus der ehelichen Wohnung fortziehst, kann im außerstreitigen

Verfahren die Rückkehr in die eheliche Wohnung aufgetragen werden.
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